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® Öffentliche Bekanntmachungen

Beschluss und Inkrafttreten eines Bebauungspla-
nes "Hochschulerweiterung südlich des Euro-

pakreisels - 3. Änderung (B 158/ 3. Ä)"

Auf Grund des § 10 BauGB (Baugesetzbuch) wird Folgen-
des bekannt gemacht:

Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 11.10.2023 den Bebauungsplan

"Hochschulerweiterung südlich des Europakreisels - 3.
Änderung (B 158/ 3. Ä)"

gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 

Geltungsbereich:
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
"Hochschulerweiterung südlich des Europakreisels –
3. Änderung (B 158/ 2. Ä)" liegt in der Gemarkung Bret-
zenheim, Flur 14, und wird begrenzt

· im Norden durch den südlichen Fahrbahn-
rand der "Saarstraße". Der räumliche Gel-
tungsbereich ragt im Bereich der geplanten 
Fußgängerbrücke über die "Saarstraße" ca. 
60 Meter nach Norden - gemessen vom süd-
lichen Fahrbahnrand der "Saarstraße" - in 
das Dienstleistungsgebiet "Kisselberg" hin-
ein,

· im Osten durch die "Koblenzer Straße (K 3)". 
Der räumliche Geltungsbereich ragt im Be-
reich der geplanten Fußgänger- und ÖPNV -
Brücke über die "Koblenzer Straße (K3)" so-
wie im Bereich des Ackermannweges je ca. 
29 Meter nach Osten - gemessen vom östli-
chen Fahrbahnrand der "Koblenzer Straße   
(K 3) - in den Campus der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz hinein,

· im Süden durch die nördlichen Grenzen des 
"Dahlheimer Weges" (Parzelle 404, Flur 14) 
sowie durch die nördlichen Grenzen der Par-
zellen 362, 365 (teilweise), 366 (alle Flur 13) 
und der nördlichen Grenzen der Parzellen 
355 und 356, beide Flur 14, (ursprünglich 
Parzelle 333/4, "Dalheimer Weg"), 

· im Westen durch die westliche Grenze der 
Parzellen 135/4, 118, 94, 13 (anteilig), 14 
(alle Flur 14) sowie durch die Parzelle 510 
(teilweise), Flur 8 und teilweise die Parzellen 
366, 362, 357, alle Flur 14, (ursprünglich die 
Parzellen 506, 510, 135/4, 340, 118, 143/4, 
94, 335/7 und 14).

Die vorstehende Planskizze hat keine Rechtsverbindlich-
keit, kennzeichnet aber durch die gestrichelte Linie die 
ungefähre Lage des Plangebietes und dient dem besse-
ren Verständnis der Bekanntmachung.

Den Eingriffen des Bebauungsplanes werden zudem fol-
gende Flächen zugeordnet, die ebenfalls in den Geltungs-
bereich des "B 158/ 3. Ä" aufgenommen werden:

· Flurstück Nr. 41, Flur 8, Gemarkung Lauben-
heim: Der räumliche Geltungsbereich dieser 
Fläche befindet sich im Südosten des Stadt-
teils Laubenheim zwischen "Laubenheimer 
Straße (L 431)" und dem Rhein.



Informationen und öffentliche Bekanntmachungen der Landeshauptstadt Mainz

Landeshauptstadt Mainz  |  Amtsblatt Nr. 49 | 10. November 2023 | Seite 4

· Teilfläche des Flurstücks Nr. 40/11, Flur 8, 
Gemarkung Laubenheim: Der räumliche Gel-
tungsbereich dieser Fläche befindet sich im 
Südosten des Stadtteils Laubenheim zwi-
schen "Laubenheimer Straße (L 431)" und 
dem Rhein.

· Teilfläche des Flurstücks Nr. 17/16, Flur 7, 
Gemarkung Weisenau: Der räumliche Gel-
tungsbereich dieser Fläche befindet sich im 
Südosten des Stadtteils Weisenau bzw. im 
Nordosten des Stadtteils Laubenheim zwi-
schen dem "Dammweg (K 13)", der "K 14" 
und dem Rhein.

· Teilfläche des Flurstücks Nr. 76/1, Flur 4, Ge-
markung Ebersheim: Der räumliche Gel-
tungsbereich dieser Fläche befindet sich 
nordwestlich der Ortslage Ebersheim in dem 
Gewann "Im Sommerflohr" und wird be-
grenzt durch das Flurstück Nr. 76/4, Flur 4 
sowie die Wirtschaftswegeparzelle Nr. 
188/2, Flur 4.

· Flurstücke Nrn. 659, 753, 773, 774, 795, 
796, 809, 810, alle Flur 22, alle Gemarkung 
Gonsenheim. Die räumlichen Geltungsberei-
che dieser Flächen befinden sich im Südos-
ten des Stadtteils Gonsenheim im Gons-
bachtal und zwischen der Straße "An der 
Nonnenwiese" im Westen, dem "Angelweg" 
im Süden, der Bahnlinie im Norden und Os-
ten.
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· Flurstücke Nrn. 159/1, 319/2, 304/3, 
288/8, alle Flur 6, alle Gemarkung Gonsen-
heim: Die räumlichen Geltungsbereiche die-
ser Flächen befinden sich im Süden des 
Stadtteils Gonsenheim in dem Gewann "At-
tach" südlich der Saarstraße sowie westlich 
der Eugen-Salomon-Straße.

Die vorstehenden Planskizzen haben keine Rechtsver-
bindlichkeit, kennzeichnen aber durch die gestrichelte Li-
nie die ungefähre Lage des Plangebietes und dienen dem 
besseren Verständnis der Bekanntmachung.

Der Beschluss des Bebauungsplanes "Hochschulerwei-
terung südlich des Europakreisels - 3. Änderung (B 158/

3. Ä)" als Satzung wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB be-
kannt gemacht. Mit der Bekanntmachung tritt der o. a.
Bebauungsplan in Kraft.

Des Weiteren wird bekannt gemacht, dass mit dem In-
krafttreten des Bebauungsplanes "Hochschulerweiterung 
südlich des Europakreisels - 3. Änderung (B 158/ 3. Ä)" 
die für seinen Geltungsbereich als Satzung " B 158/3.Ä-
VS" erlassene Veränderungssperre vom 02.10.2020 mit 
der Verlängerung ihrer Geltungsdauer (Satzung "B 
158/3.Ä-VS/II" vom 22.09.2023) gemäß § 17 Abs. 5 
BauGB außer Kraft tritt. 

Der Bebauungsplan "Hochschulerweiterung südlich des 
Europakreisels - 3. Änderung (B 158/ 3. Ä)", seine Be-
gründung einschließlich des Umweltberichtes und die zu-
sammenfassende Erklärung der Stadt Mainz im Sinne des 
§ 10 a Abs. 1 BauGB können bei der Stadtverwaltung 
Mainz, Stadtplanungsamt, Zitadelle, Bau A, "Am 87er 
Denkmal", 55131 Mainz, während der Dienststunden von 
jedermann eingesehen werden. Über die Inhalte wird auf 
Verlangen Auskunft erteilt.

Des Weiteren ist der o. a. Bebauungsplan und seine Be-
gründung in das Internet eingestellt unter der Adresse:

www.mainz.de/service/co-stadtplan.php

sowie in das Geoportal des Landes Rheinland-Pfalz:

www.geoportal.rlp.de.

Folgende Hinweise werden gegeben:

A. Auf die Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten gemäß den Bestimmungen des § 214 BauGB 
wird hingewiesen.

B. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung der Satzung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde (Stadt Mainz) unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhaltes geltend ge-
macht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.
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C. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-
wie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von 
durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-
gensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Er-
löschen entsprechender Entschädigungsansprüche 
wird hingewiesen.

D. Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- o-
der Formvorschriften der Gemeindeordnung Rhein-
land-Pfalz oder auf Grund der Gemeindeordnung 
Rheinland-Pfalz zustande gekommen sind, gelten 
ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung o-
der die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind

oder

b) vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die 
Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
oder jemand die Verletzung der Verfahrens- o-
der Formvorschriften gegenüber der Gemein-
deverwaltung unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Buch-
stabe b geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf 
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Ver-
letzung geltend machen.

Mainz, 10.11.2023
Stadtverwaltung

gez.

Nino Haase
Oberbürgermeister

Bekanntmachung des Gewässerzweckverbands
Flügelsbach-Kinsbach

Einsichtnahme und Möglichkeit der Einreichung von Vor-
schlägen.
Entwurf der Haushaltssatzung 2024 mit dem Haushalts-
plan und seinen Anlagen des Gewässerzweckverbands 
Flügelsbach-Kinsbach.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 mit dem Haus-
haltsplan und seinen Anlagen wurde den Mitgliedern der 
Verbandsversammlung am 13.11.2023 zugeleitet.

Sie, die Bürgerinnen und Bürger, haben nun die Möglich-
keit, ab sofort bis zur Beschlussfassung in der Verbands-
versammlung des Gewässerzweckverbandes Flügels-
bach-Kinsbach Einsicht in die Haushaltssatzung 2024 
und die entsprechenden Unterlagen zu nehmen.

Die Einsichtnahme ist in der Verbandsgemeindeverwal-
tung Rhein-Selz, Sant’Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppen-
heim (06133/4901-313 oder per Mail an chris-
topher.schaad@vg-rhein-selz.de) möglich. Um vorherige 
Terminvereinbarung wird gebeten.

Ferner können Sie von der Bekanntmachung an, inner-
halb von 14 Tagen bei der Verbandsgemeindeverwaltung, 
schriftlich oder elektronisch (christopher.schaad@vg-
rhein-selz.de) Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssat-
zung 2024, dem Haushaltsplan und seinen Anlagen ein-
reichen; über diese Vorschläge wird dann die Verbands-
versammlung des Gewässerzweckverbandes Flügels-
bach-Kinsbach befinden.

55276 Oppenheim, den 10.11.2023

gez. 

Martin Groth, 
Verbandsvorsteher


